
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau 

Kundmachungsorgan 

RGBl. Nr. 26/1855 

§/Artikel/Anlage 

§ 23 

Inkrafttretensdatum 

13.02.1855 

Text 

§. 23. 

Bei der Begründung des Gutachtens müssen die, während der Untersuchung gewonnenen Resultate durch 
richtige, der Anatomie, Physiologie und Pathologie entnommene Grundsätze erklärt, durch aus der Natur der 
Sache gezogene Schlüsse erläutert, und durch zuverlässige Beobachtungen und anerkannte Erfahrungen 
bestätiget werden. 

Eigene oder fremde Hypothesen und Meinungen liefern keinen Beweis; deßgleichen dürfen Autoritäten nur 
zur Bekräftigung einer, auf die vorerwähnte Art geführten Begründung angezogen werden. 


